
ErgGVO: § 6 Gehaltsvorschuss zur Einrichtung eines Geschäftszimmers(zu § 31 GVO)

§ 6 
Gehaltsvorschuss zur Einrichtung eines Geschäftszimmers
(zu § 31 GVO)

Für die Gewährung von Gehaltsvorschüssen zur Einrichtung eines Geschäftszimmers gilt die mit 
Zustimmung des Staatsministeriums der Finanzen erlassene besondere Bekanntmachung in Verbindung 
mit den allgemeinen Vorschussrichtlinien.


